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Entwurf für eine Änderung des Schifffahrtsgesetzes und der 
Schiffsführerverordnung; Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 
 
Das Bundeskanzleramt Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II 245/2011) 

mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen 
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Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 

Problemdefinition: 

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, ist es wünschenswert, das Problemfeld Punkt 2 

„…Ausweitung der Errichtung und Kostentragung von Schifffahrtszeichen auf sonstige 

Anlagen...“ näher zu beschreiben. 

Auch die zu diesem Punkt unter „Nullszenario“ angeführten Angaben bedürften einer 

etwas genaueren Darstellung.   
 
Zielformulierung: 
Zu Ziel 1): 

Da mit der Zielformulierung die angestrebte Wirkung eines Vorhabens dargestellt 

werden soll und nicht die hierzu erforderlichen Maßnahmen, wird empfohlen, die 

Bezeichnung des Zieles im Hinblick auf beabsichtigte Gleichbehandlung von Inländern 

in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit anzupassen. 

Zu Ziel 2):  
Die Formulierung erscheint etwas zu knapp.  Um die Verständlichkeit zu erhöhen, 

bedürfte es einer etwas genaueren Ausführung. 

Ferner erscheint auch in diesem Falle weniger das eigentliche Ziel (beispielsweise: 

Verwaltungsvereinfachung), als vielmehr die Maßnahme im Vordergrund zu stehen. 

Eine diesbezügliche sprachliche Anpassung wird empfohlen. 

Zu Ziel 3): 
Die gewählte Formulierung entspricht eher der einer Maßnahme und sollte adaptiert 

werden. Als Ziel könnte die Verwaltungsentlastung angeführt werden. 

Zu Ziel 4):  
Auch hier liegt das eben erwähnte  Formulierungsproblem vor. 

Als Zielformulierung wäre die Erhöhung der Sicherheit der Schifffahrt denkbar. 

Zu Ziel 5): 
Die bloße Anpassung einer Regelung stellt per se eine Maßnahme dar. 

Das Ziel sollte jedoch vielmehr die intendierte Wirkung abbilden, wie eben die 

Sicherstellung der EU – staatsübergreifenden Ausübung des Schifffahrtsgewerbes. 

 
Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 
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Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat).  

 

Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die MitarbeiterInnen 

der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle.  Das Sekretariat ist unter der 

Telefonnummer  01 53 115 207333 erreichbar. 

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 

 

22. Mai 2013 
Für die Bundesministerin: 

PLEYER 
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